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22Der Erwerb eines Erbteils durch einen Minderjährigen ist selbst dann, wenn er unent-
geltlich erfolgt, niemals lediglich rechtlich vorteilhaft. Das folgt aus der Haftung des
Erwerbers für Nachlassverbindlichkeiten (§§ 2382, 2385).23

23c) Rechtsgeschäfte, die für den beschränkt Geschäftsfähigen weder rechtlich vorteil-
haft noch nachteilig sind (= neutrale Geschäfte), kann dieser selbst wirksam vorneh-
men. Obwohl der Wortlaut des § 107 einen rechtlichen Vorteil verlangt, ist der be-
schränkt Geschäftsfähige nicht schutzbedürftig, wenn das Geschäft keinen rechtlichen
Nachteil mit sich bringt. Neutral sind die Geschäfte, die nur Rechtsfolgen für einen an-
deren und nicht für den beschränkt Geschäftsfähigen selbst haben.

Beispiele: Der beschränkt Geschäftsfähige bestimmt nach § 317 I als an dem Vertrag unbetei-
ligter Dritter die Höhe des Kaufpreises. Dadurch hat er weder einen rechtlichen Vorteil noch
einen Nachteil.
Er verfügt über fremde Sachen. Die Verfügung ist wirksam, wenn sie entweder mit Einwil-
ligung des Berechtigten erfolgt (§ 185 I, ® § 22 Rn. 7) oder wenn der Erwerber gutgläubig er-
wirbt (§ 932, ® § 29 Rn. 7). Die Verfügung als solche ist auch dann nicht rechtlich nachteilig,
wenn der beschränkt Geschäftsfähige einem Bereicherungsanspruch (§ 816 I, ® § 38 Rn. 20)24

oder einem Schadensersatzanspruch (§ 823)25 ausgesetzt ist.

3. Zustimmungsbedürftige Verträge

24a) Grundsatz des Gesetzes ist es, dass der beschränkt Geschäftsfähige zu einer Wil-
lenserklärung, durch die er nicht lediglich einen rechtlichen Vorteil erlangt, der Einwil-
ligung seines gesetzlichen Vertreters bedarf (§ 107). Einwilligung ist die vorherige
Zustimmung (vgl. § 183 S. 1;® § 22 Rn. 3). Hat der beschränkt Geschäftsfähige die Ein-
willigung des gesetzlichen Vertreters zum Abschluss eines Vertrags erhalten, so ist die
von ihm abgegebene Vertragserklärung wirksam. Die Einwilligung ist jedoch grund-
sätzlich bis zur Vornahme des Rechtsgeschäfts widerruflich (§ 183 S. 1). Sowohl die Er-
teilung der Einwilligung als auch ihr Widerruf können dem beschränkt Geschäftsfähi-
gen oder seinem Vertragspartner gegenüber erklärt werden (vgl. § 182 I, § 183 S. 2).

Beispiel:Geben die Eltern ihremminderjährigen Sohn K das Geld zumKauf eines Fahrrads, so
liegt darin die Einwilligung zum Fahrradkauf gegenüber K. Dieser kann deshalb selbst mit
dem Händler einen wirksamen Kaufvertrag schließen. Bekommen die Eltern Bedenken und
widerrufen sie telefonisch dem Händler gegenüber noch vor dem Vertragsschluss, so kann K
keine wirksameWillenserklärung zum Abschluss eines Kaufvertrags abgeben.

25aa) Der Umfang der Einwilligung kann verschieden sein. Es ist möglich, sie für ein
bestimmtes einzelnes Rechtsgeschäft zu erteilen. Der gesetzliche Vertreter kann aber
auch eine generelle Einwilligung zu einem begrenzten Kreis von Rechtsgeschäften er-
teilen (beschränkter Generalkonsens).

Erhält der minderjährige Berufsschüler von seinen Eltern zur Bestreitung aller Aufwendungen 600EUR
monatlich, so liegt darin die Einwilligung für alle Rechtsgeschäfte, die zur Deckung des Lebensbedarfs
und zur Durchführung seiner Ausbildung erforderlich sind. Der Berufsschüler kann also selbständig
Lebensmittel und Lehrbücher kaufen.

Die generelle Einwilligung darf allerdings nicht so weit gehen, dass der gesetzliche Ver-
treter dem beschränkt Geschäftsfähigen im Voraus die unbegrenzte Zustimmung zu

23 OLG Frankfurt a.M. NJW-RR 2015, 842f.
24 Einzelheiten: Brox/Walker SchuldR BT § 42 Rn. 17ff.
25 Einzelheiten: Brox/Walker SchuldR BT § 45 Rn. 1ff.



2. Teil. Das Rechtsgeschäft

140

Geschäften aller Art erteilt und ihn damit wie einen Geschäftsfähigen stellt; das wider-
spräche der gesetzlichen Regelung.

26 bb) Ein von dem beschränkt Geschäftsfähigen ohne Zustimmung des gesetzlichen
Vertreters geschlossener Vertrag gilt als von Anfang an wirksam, wenn er die vertrags-
mäßige Leistung mit Mitteln bewirkt, die ihm zu diesem Zweck oder zu freier Ver-
fügung von dem Vertreter oder mit dessen Zustimmung von einem Dritten überlassen
worden sind (§ 110; Taschengeldparagraf). Trotz des Wortlauts („ohne Zustim-
mung“) handelt es sich um einen Spezialfall der Einwilligung; sie liegt in der Überlas-
sung der Mittel durch den gesetzlichen Vertreter oder in seiner Zustimmung bei
Überlassung durch einen Dritten. Deshalb ist in einer juristischen Arbeit § 110 auch
nach § 107 und vor § 108 (® § 12 Rn. 27) zu prüfen.

§ 110 verlangt, dass der beschränkt Geschäftsfähige die vertragsmäßige Leistung tat-
sächlich bewirkt.Die Leistung muss voll erbracht worden sein. Der Gesetzeswortlaut
„mit Mitteln bewirkt“ ist als „mit Mitteln bewirkt hat“ zu verstehen.

Im Fall d hat K seine vertragsmäßige Leistung im Zeitpunkt der Einigung noch nicht bewirkt; der Ver-
trag ist nicht nach § 110 wirksam. § 110 will Ratengeschäfte des beschränkt Geschäftsfähigen verhin-
dern; dieser soll sich von vornherein wirksam nur zur Leistung solcher Mittel verpflichten können, die
er schon tatsächlich zur Verfügung hat. Da der Vertrag ohne die erforderliche Einwilligung der Eltern
des K abgeschlossen ist, ist er schwebend unwirksam, und seine Wirksamkeit hängt von der Genehmi-
gung der Eltern ab (vgl. § 108 I;® § 12 Rn. 27). Wissen die Eltern jedoch nichts von dem Geschäft und
leistet K alle Ratenzahlungen, so ist der Vertrag nach § 110 mit Zahlung der letzten Rate rückwirkend
wirksam geworden, da K dann seine vertragsmäßige Leistung bewirkt hat.

DieMittel müssen dem beschränkt Geschäftsfähigen vom gesetzlichen Vertreter oder
mit dessen Zustimmung von einem Dritten zu diesem Zweck oder zu freier Ver-
fügung überlassen sein. Da § 110 einen Fall der Einwilligung regelt, ist stets zu prüfen,
ob sich die in der Überlassung der Mittel liegende Einwilligung gerade auf die Erfül-
lung des konkreten Vertrags bezieht. Der gesetzliche Vertreter kann nämlich die Mittel
grundsätzlich zur freien Verfügung überlassen, aber bestimmte Rechtsgeschäfte (zB
Kauf von Zigaretten oder von Alkohol) ausschließen. Ein anderes Verständnis des
§ 110, wonach der gesetzliche Vertreter nur die Wahl habe, konkret zweckgebundene
Mittel oder solche zur totalen Verwendungsfreiheit zur Verfügung zu stellen, wird der
Erziehungsfunktion der §§ 106ff. nicht gerecht.26

Kauft sich etwa ein Minderjähriger ein Lotterielos für 5EUR, so ist der Kauf nach § 110 wirksam, da das
Geschäft durch die Überlassung des Geldes zur freien Verfügung gedeckt ist. Kauft der Minderjährige
mit dem Losgewinn von 5.000EUR ein Motorrad, so wird dieser Kauf von der Einwilligung der Eltern
nicht gedeckt.27 Liegt in der Überlassung der Mittel nicht bereits zugleich eine entsprechende Einwil-
ligung des gesetzlichen Vertreters, so bedürfen Rechtsgeschäfte des Minderjährigen über das mit den
ihm überlassenen Mitteln Erworbene der Einwilligung des gesetzlichen Vertreters (§ 107).

27 b) Die Wirksamkeit eines ohne Einwilligung geschlossenen Vertrags hängt von
der Genehmigung des gesetzlichen Vertreters ab (§ 108 I). Genehmigung ist die
nachträgliche Zustimmung (vgl. § 184 I; ® § 22 Rn. 3). Bis zur Erteilung oder Verwei-
gerung der Genehmigung tritt ein Schwebezustand ein; der Vertrag ist schwebend un-
wirksam. Durch die Erteilung der Genehmigung wird der Vertrag wirksam. Sie kann
dem beschränkt Geschäftsfähigen sowie dessen Vertragspartner gegenüber erklärt

26 MüKoBGB/Spickhoff § 110 Rn. 29.
27 Vgl. RGZ 74, 235.
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werden (§ 182 I) und wirkt grundsätzlich auf den Zeitpunkt der Vornahme des Rechts-
geschäfts zurück (§ 184 I). Durch die Verweigerung der Genehmigung wird der Ver-
trag unwirksam.

Im Fall d ist der Kauf zunächst schwebend unwirksam, da die Einwilligung der Eltern sowie die Voraus-
setzungen des § 110 nicht vorliegen. Erklären die Eltern später gegenüber K oder V die Genehmigung,
so wird der Vertrag rückwirkend wirksam; bei einer Verweigerung der Genehmigung wird er endgültig
unwirksam.

Wird der beschränkt Geschäftsfähige geschäftsfähig, während ein von ihm abgeschlos-
sener Vertrag noch schwebend unwirksam ist, so tritt seine Genehmigung an die Stelle
der Genehmigung des gesetzlichen Vertreters (vgl. § 108 III).

28aa) Der Vertragspartner hat ein Interesse daran zu wissen, ob der schwebend unwirk-
same Vertrag gelten soll oder nicht. Deshalb gibt § 108 II ihm die Möglichkeit, sich
hierüber Klarheit zu verschaffen. Der Vertragspartner kann den Vertreter zur Er-
klärung über die Genehmigung auffordern. Dann kann die Genehmigung nur noch
dem Vertragspartner gegenüber erfolgen. Eine vor der Aufforderung dem beschränkt
Geschäftsfähigen gegenüber erklärte Genehmigung oder Verweigerung wird unwirk-
sam. Die Aufforderung zur Genehmigung nach § 108 II macht daher aus dem mög-
licherweise schon wirksam oder unwirksam gewordenen wieder einen schwebend
unwirksamen Vertrag. Durch die Aufforderung erlangt der Vertreter erneut Entschei-
dungsfreiheit, selbst wenn er sich vorher schon gegenüber dem beschränkt Geschäfts-
fähigen erklärt hat. Erklärt der Vertreter die Genehmigung aber nicht bis zum Ablauf
von zwei Wochen nach dem Empfang der Aufforderung, so gilt sie als verweigert, und
der Vertrag ist endgültig unwirksam.

Haben im Fall d die Eltern gegenüber K die Genehmigung zum Kauf des Smartphones erteilt, weiß V
davon aber nichts und fordert er sie deshalb auf, ihre Zustimmung zu erteilen, so ist der Kaufvertrag
von Anfang an unwirksam, wenn die Eltern sich V gegenüber nicht innerhalb von zwei Wochen nach
dem Empfang der Aufforderung äußern.

29bb) Solange der Vertrag zwischen dem beschränkt Geschäftsfähigen und seinem Ver-
tragspartner schwebend unwirksam ist, bleibt die endgültige Bindung des beschränkt
Geschäftsfähigen bis zur Entscheidung seines gesetzlichen Vertreters offen. Deshalb
hat der Vertragspartner ein Interesse, seinerseits nicht an den Vertrag gebunden zu
sein, bis der Vertrag auch für den beschränkt Geschäftsfähigen bindend ist. Daher ge-
währt § 109 ihm einWiderrufsrecht.Danach kann der Vertragspartner bis zur Geneh-
migung des Vertrags den Widerruf gegenüber dem Vertreter sowie dem beschränkt
Geschäftsfähigen erklären (§ 109 I). Der Vertragspartner bedarf jedoch keines Schutzes
und hat deshalb auch kein Widerrufsrecht, wenn er die beschränkte Geschäftsfähigkeit
seines Partners kannte. Dann musste er nämlich von der schwebenden Unwirksamkeit
des Vertrags ausgehen. Der Vertragspartner, der die beschränkte Geschäftsfähigkeit
kannte, kann jedoch widerrufen, wenn der beschränkt Geschäftsfähige der Wahrheit
zuwider die Einwilligung des Vertreters behauptet hat; dasWiderrufsrecht ist aber aus-
geschlossen, wenn ihm das Fehlen der Einwilligung bei Abschluss des Vertrags be-
kannt war (§ 109 II).

Kannte V im Fall d die Minderjährigkeit des K nicht, so kann V bis zur Genehmigung durch die Eltern
widerrufen. Haben die Eltern nur K gegenüber die Genehmigung ausgesprochen und fordert V sie zur
Genehmigung ihm gegenüber auf (vgl. § 108 II), so kann V auch dann noch widerrufen, da durch seine
Aufforderung die Eltern in ihrer Entscheidung frei sind und die Bindung des K an den Vertrag offen ist.
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4. Einwilligungsbedürftige einseitige Rechtsgeschäfte

30 a) Ein einseitiges Rechtsgeschäft (® § 4 Rn. 31), das der beschränkt Geschäftsfähige
ohne die erforderliche Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters vornimmt, ist un-
wirksam (§ 111 S. 1). Es kann auch nicht durch Genehmigung wirksam werden. Wirk-
sam ist es also nur, wenn es dem beschränkt Geschäftsfähigen lediglich einen recht-
lichen Vorteil bringt (® § 12 Rn. 15ff.) oder der gesetzliche Vertreter die Einwilligung
(= vorherige Zustimmung) erklärt hat. Sinn dieser Regelung ist es, für die Personen
Klarheit zu schaffen, die durch das Rechtsgeschäft betroffen, aber an seiner Vornahme
nicht beteiligt sind. Ihretwegen soll ein Schwebezustand wie bei Verträgen aus-
geschlossen sein.

Darüber hinaus dient es der Klarheit, wenn selbst das mit Einwilligung des gesetz-
lichen Vertreters einem anderen gegenüber vorgenommene Rechtsgeschäft unwirksam
ist, falls der beschränkt Geschäftsfähige die Einwilligung nicht in schriftlicher Form
vorlegt und der andere das Rechtsgeschäft aus diesem Grund unverzüglich zurück-
weist (§ 111 S. 2). Die Zurückweisung ist aber ausgeschlossen, wenn der gesetzliche
Vertreter den anderen von der Einwilligung in Kenntnis gesetzt hat (§ 111 S. 3).

Im Fall e ist die Kündigung unwirksam, da sie ohne Einwilligung der Eltern des G erklärt wurde. G kann
also am 1.6. keine Zahlung verlangen.
Kündigt er jedoch mit Einwilligung seiner Eltern, ohne aber dem S die Einwilligung in schriftlicher
Form nachzuweisen, und rügt S den Mangel des Nachweises erst bei der Zahlungsaufforderung durch
G am 1.6., so hat G den Rückzahlungsanspruch; denn die Zurückweisung der nicht schriftlich vor-
gelegten Einwilligung nach einem Monat erfolgt nicht unverzüglich.

Bei einem einseitigen Rechtsgeschäft gegenüber einem beschränkt Geschäftsfähigen
braucht dieser zwar keine eigene Willenserklärung abzugeben, deren Wirksamkeit zu
prüfen wäre. Aber für den Zugang der ihm gegenüber abzugebendenWillenserklärung
ist § 131 II (® § 7 Rn. 26) zu beachten.

31 b) Ausnahmsweise greift § 111 trotz fehlender Einwilligung des gesetzlichen Vertre-
ters nicht ein. Das ist der Fall, wenn der Betroffene in Kenntnis der beschränkten Ge-
schäftsfähigkeit des Handelnden damit einverstanden ist, dass die Wirksamkeit des
Rechtsgeschäfts von der Genehmigung des gesetzlichen Vertreters abhängig ist. Dann
greift der Schutzzweck des § 111 nicht ein; vielmehr sind die §§ 108f. entsprechend an-
wendbar.28

Ist S im Fall emit der Kündigung am 30.4. einverstanden, so muss er nicht geschützt werden, wenn er
die Minderjährigkeit des G kennt. Genehmigen die Eltern des G die Kündigung am 15.5., so wird die
Kündigung rückwirkend am 30.4. wirksam (vgl. §§ 108 I, 184 I). G kann am 1.6. Zahlung verlangen.

5. Erfüllung gegenüber beschränkt Geschäftsfähigen

32 Die Erfüllung eines Anspruchs, der dem beschränkt Geschäftsfähigen zusteht, ist
durch Leistung an ihn nicht möglich, da die Erfüllung (§ 362 I) für ihn nicht lediglich
rechtlich vorteilhaft ist. Denn durch die Erfüllung erlischt der Anspruch. Deshalb fehlt
dem Minderjährigen nach hM die Empfangszuständigkeit.29 Der Anspruch des be-
schränkt Geschäftsfähigen kann durch Leistung an ihn nur mit Zustimmung des ge-

28 Ebenso Münch FS Leipold, 2009, 1109 (1123ff.).
29 BGH NJW 2015, 2497 (2498) mAnm Walker/Weis WuB 2015, 518; Grüneberg/Grüneberg § 362

Rn. 4; aMHarder JuS 1977, 149 (151f.).
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setzlichen Vertreters oder durch Leistung an den gesetzlichen Vertreter selbst erfüllt
werden.

Beispiele: Hat der zehnjährige V einen Vermächtnisanspruch (§ 2174) gegen den Erben E auf
Zahlung von 1.000EUR, so wird V zwar Eigentümer, wenn E ihm die Scheine übereignet,
doch erlischt der Anspruch auf 1.000EUR damit nicht. Macht Vaus den ScheinenWurftauben
und lässt sie fliegen, so können seine Eltern in seinem Namen von E nochmalige Zahlung ver-
langen. Die Verlustgefahr trägt also E, bis das Geld an die Eltern des Voder an diesen mit deren
Einverständnis geleistet ist.

Im Fall c ist der Schenkungsanspruch des S erloschen, da S gerade mit Einwilligung seiner Eltern das
Hausgrundstück übertragen erhielt.

Beschränkte Geschäftsfähigkeit = Minderjährige zwischen Vollendung
des 7. und 18. Lebensjahres (§ 106, § 2)

I. Wirksamkeit der Rechtsgeschäfte des Minderjährigen nur, wenn
1. Lediglich rechtlicher Vorteil für den Minderjährigen (§ 107)

· einseitige Verpflichtungsgeschäfte ohne Pflichten für den Minderjährigen
(niemals gegenseitige Verträge!)

· Verfügungsgeschäfte (zB Übereignung) zugunsten des Minderjährigen
· rechtlich neutrale Geschäfte = ohne Vor- und Nachteile für den Minder-

jährigen
2. Einwilligung (= vorherige Zustimmung, § 183 S. 1) des gesetzlichen Vertre-

ters
a) Ausdrückliche oder konkludente Einwilligung (§ 107)
b) Einwilligung durch Taschengeldgewährung, falls der Minderjährige die

vertragliche Leistung mit Mitteln des Taschengeldes bewirkt hat (§ 110)
3. Genehmigung (= nachträgliche Zustimmung, § 184 I) des gesetzlichen Ver-

treters (§ 108 I; bis zur Genehmigung: schwebende Unwirksamkeit)
· Genehmigung gegenüber dem Minderjährigen oder dem Vertragspartner

möglich (§ 182 I)
· bei Erlangung der Volljährigkeit eigene Genehmigung möglich (§ 108 III)
· Verkürzung des Schwebezustandes durch Aufforderung des Vertragspart-

ners an gesetzlichen Vertreter zur Genehmigung (§ 108 II)
· Beendigung des Schwebezustandes durch Widerruf des Vertragspartners

(§ 109)
II. Unwirksamkeit einseitiger Rechtsgeschäfte (zB Kündigung) des Minderjäh-

rigen
Ausnahme nur bei Einwilligung des gesetzlichen Vertreters (§ 111 S. 1)

III. Keine Erfüllung (§ 362) gegenüber dem Minderjährigen ohne Einwilligung
des gesetzlichen Vertreters möglich
(Erfüllung ist wegen Verlustes der Forderung kein rechtlicher Vorteil)

IV. Wirksamwerden vonWEen gegenüber einemMinderjährigen (® § 7 Rn. 26)
1. Grundsatz: Bei Zugang beim gesetzlichen Vertreter (§ 131 II 1)
2. Ausnahme: Bei Zugang beim Minderjährigen (§ 131 II 2)

a) 1. Fall: bei lediglich rechtlichem Vorteil der WE für den Minderjährigen
b) 2. Fall: bei Einwilligung des gesetzlichen Vertreters
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6. Anhang: Einwilligungsvorbehalt bei Willenserklärungen eines Betreuten

33 Die §§ 108–113 sowie § 131 II und § 210 gelten gem. § 1903 I 2 entsprechend, wenn
„der Betreute zu einer Willenserklärung, die den Aufgabenkreis des Betreuers betrifft,
dessen Einwilligung bedarf“ (so § 1903 I 1). Mit diesem sog. Einwilligungsvorbehalt
hat es folgende Bewandtnis:

a) Wenn ein Volljähriger wegen einer psychischen Krankheit oder einer körperlichen,
geistigen oder seelischen Behinderung seine Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht
besorgen kann, bestellt das Betreuungsgericht für ihn einen Betreuer (§ 1896 I 1). Der
Betreuer darf nur für solche Aufgabenkreise bestellt werden, in denen die Betreuung
erforderlich ist, andere Hilfen also nicht in Betracht kommen (§ 1896 II 1 und 2). In
seinem Aufgabenkreis vertritt der Betreuer den Betreuten gerichtlich und außer-
gerichtlich (§ 1902); er hat also eine auf einer gesetzlichen Vorschrift beruhende Vertre-
tungsmacht (® § 24 Rn. 16). Die Betreuerbestellung ändert an der Geschäftsfähigkeit
des Betreuten nichts, sodass dieser – sofern er nicht unter § 104 Nr. 2 (® § 12 Rn. 7)
fällt – geschäftsfähig ist und deshalb wirksame Rechtsgeschäfte für sich vornehmen
kann. Soweit es jedoch zur Abwendung einer erheblichen Gefahr für die Person oder
das Vermögen des Betreuten erforderlich ist, ordnet das Betreuungsgericht für einen
bestimmten Aufgabenkreis des Betreuers einen Einwilligungsvorbehalt an (§ 1903 I 1).
Dann bedarf dieWillenserklärung des Betreuten, die den genannten Aufgabenkreis be-
trifft, zu ihrer Wirksamkeit der Einwilligung des Betreuers (§ 1903 I 1). Die Regelung
bezweckt den Schutz des Betreuten.

34 b) Besteht ein solcher Einwilligungsvorbehalt, ist das vom geschäftsfähigen Betreuten
in dem bestimmten Bereich vorgenommene Rechtsgeschäft dem Geschäft eines be-
schränkt Geschäftsfähigen vergleichbar; das zeigt die Verweisung des § 1903 I 2 auf
§§ 108ff. sowie auf § 131 II und § 210.

Daraus ergibt sich:

aa) Schließt der Betreute einen Vertrag ohne die erforderliche Einwilligung des Be-
treuers, hängt die Wirksamkeit von der Genehmigung des Betreuers ab (vgl. § 108 I;
® § 12 Rn. 27). Der Vertragspartner des Betreuten kann den Betreuer zur Erklärung
über die Genehmigung auffordern; dann kann die Genehmigung nur dem Vertrags-
partner gegenüber erfolgen (vgl. § 108 II; ® § 12 Rn. 28). Wird der Einwilligungsvor-
behalt aufgehoben (§ 1908d), tritt die Genehmigung des Betreuten an die Stelle der Ge-
nehmigung des Betreuers (vgl. § 108 III; ® § 12 Rn. 27 aE).

35 bb) Bis zur Genehmigung des Vertrags durch den Betreuer ist der Vertragspartner
zumWiderruf sowohl gegenüber dem Betreuer als auch gegenüber dem Betreuten be-
fugt (vgl. § 109 I; ® § 12 Rn. 29). Jedoch besteht kein Widerrufsrecht, wenn der Ver-
tragspartner die Anordnung des Einwilligungsvorbehalts gekannt hat; allerdings kann
der Partner trotzdem widerrufen, sofern der Betreute wahrheitswidrig die Einwil-
ligung des Betreuers behauptet hat; dieses Widerrufsrecht ist aber ausgeschlossen,
wenn dem Partner das Fehlen der Einwilligung bei Vertragsschluss bekannt war (vgl.
§ 109 II; ® § 12 Rn. 29).

36 cc) Der vom Betreuten ohne Zustimmung des Betreuers geschlossene Vertrag gilt als
von Anfang an wirksam, wenn der Betreute die vertragsmäßige Leistung mit Mitteln
bewirkt, die ihm zu diesem Zweck oder zu freier Verfügung von dem Betreuer oder
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mit dessen Zustimmung von einem Dritten überlassen worden sind (vgl. § 110; ® § 12
Rn. 26).

37dd) Ein einseitiges Rechtsgeschäft, das der Betreute ohne die erforderliche Einwil-
ligung des Betreuers vornimmt, ist unwirksam (vgl. § 111 S. 1; ® § 12 Rn. 30).

38ee) Für den selbständigen Betrieb eines Erwerbsgeschäfts sowie die Eingehung, Auf-
hebung und Erfüllung eines Dienst- oder Arbeitsvertrags durch den unter Einwil-
ligungsvorbehalt stehenden geschäftsfähigen Betreuten gelten § 112 und § 113 entspre-
chend (® § 12 Rn. 42 und ® § 12 Rn. 43).

39ff) Auf § 107 (® § 12 Rn. 15ff.) verweist § 1903 I 2 nicht. Jedoch bestimmt § 1903 III 1
ausdrücklich, dass eine Einwilligung des Betreuers trotz Einwilligungsvorbehalts nicht
erforderlich ist, wenn die Willenserklärung dem Betreuten lediglich einen rechtlichen
Vorteil bringt. Es gilt also hier das zu § 107 Gesagte entsprechend. Nach § 1903 III 2
ist auch dann eine Einwilligung des Betreuers nicht erforderlich, wenn die Willens-
erklärung eine geringfügige Angelegenheit des täglichen Lebens betrifft, sofern das
Gericht nichts anderes angeordnet hat. Gemeint sind alltägliche Bargeschäfte über ge-
ringwertige Gegenstände wie der Kauf von Lebensmitteln, soweit diese nach Menge
undWert nicht das übliche Maß übersteigen.30

40gg) Die Willenserklärung gegenüber einem Betreuten im Falle eines Einwilligungs-
vorbehalts wird wirksam, wenn sie dem Betreuer zugeht (vgl. § 131 II 1; ® § 7 Rn. 26).
Jedoch ist die Willenserklärung mit dem Zugang an den Betreuten wirksam, wenn sie
ihm einen lediglich rechtlichen Vorteil bringt oder der Betreuer eingewilligt hat (vgl.
§ 131 II 2; ® § 7 Rn. 26).

41hh) Die Verjährung von Ansprüchen des Betreuten ist im Falle des Einwilligungsvor-
behalts gehemmt, solange der Betreute ohne gesetzlichen Vertreter ist (vgl. § 210;
® § 31 Rn. 21).

IV. Teilgeschäftsfähigkeit

42Die beschränkt Geschäftsfähigen sind für die in §§ 112, 113 geregelten Rechtsgeschäfte
voll geschäftsfähig; für alle übrigen Rechtsgeschäfte fehlt ihnen dagegen die volle Ge-
schäftsfähigkeit.

Die beiden Vorschriften sind auch auf Betreute entsprechend anwendbar, soweit diese zur Wirksamkeit
ihrer Willenserklärung der Einwilligung des Betreuers bedürfen (§ 1903 I 2;® § 12 Rn. 33).

1. Betrieb eines Erwerbsgeschäfts

Ermächtigt der gesetzliche Vertreter mit Genehmigung des Familiengerichts den be-
schränkt Geschäftsfähigen zum selbständigen Betrieb eines Erwerbsgeschäfts, so ist
dieser für solche Rechtsgeschäfte unbeschränkt geschäftsfähig, welche der Geschäfts-
betrieb mit sich bringt (§ 112 I 1). Der beschränkt Geschäftsfähige bedarf dann inso-
weit nicht mehr der Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters; dieser kann auch nicht
mehr als gesetzlicher Vertreter für ihn wirksam handeln. Die Teilgeschäftsfähigkeit gilt
nicht für Rechtsgeschäfte, zu denen der Vertreter der Genehmigung des Familien-
gerichts bedarf (§§ 112 I 2, 1643, 1821f.). Die Ermächtigung kann von dem gesetz-

30 BT-Drs. 11/4528, 139.
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lichen Vertreter nur mit Genehmigung des Familiengerichts zurückgenommen werden
(§ 112 II).

Im Fall f betreibt S selbständig ein Lebensmittelgeschäft. Ein solcher Betrieb bringt die geplanten Ge-
schäfte mit sich. Da S das Geschäft mit Einwilligung seiner Eltern und mit Genehmigung des Familien-
gerichts betreibt, ist er insoweit voll geschäftsfähig. Das gilt aber nicht für die Kreditaufnahme, da die
Eltern zu einem solchen Geschäft, wenn sie es für S vornehmen wollten, selbst der familiengericht-
lichen Genehmigung bedürften (§§ 112 I 2, 1643 I, 1822 Nr. 8). Da die Eltern ihre Ermächtigung nur
mit familiengerichtlicher Genehmigung zurücknehmen können, dies aber nicht getan haben, kann S
die Räume mieten und die Verkäuferin einstellen.

2. Dienst- oder Arbeitsverhältnis

43 Wird der beschränkt Geschäftsfähige von seinem gesetzlichen Vertreter ermächtigt, in
Dienst oder in Arbeit zu treten, so ist er für solche Rechtsgeschäfte unbeschränkt ge-
schäftsfähig, welche die Eingehung oder Aufhebung eines Dienst- oder Arbeitsver-
hältnisses der gestatteten Art oder die Erfüllung der sich aus einem solchen Verhältnis
ergebenden Verpflichtungen betreffen (§ 113 I 1). Eine familiengerichtliche Genehmi-
gung ist hier im Gegensatz zu § 112 nicht erforderlich. Ausgenommen sind ebenfalls
Verträge, zu denen der Vertreter der Genehmigung des Familiengerichts bedarf
(§§ 113 I 2, 1643, 1821f.). Die für einen einzelnen Fall erteilte Ermächtigung gilt im
Zweifel als allgemeine Ermächtigung zur Eingehung von Arbeitsverhältnissen dersel-
ben Art (§ 113 IV). Sie kann von dem Vertreter zurückgenommen oder eingeschränkt
werden (§ 113 II). Der Ermächtigte ist im Rahmen des § 113 voll geschäftsfähig; sein
gesetzlicher Vertreter verliert insoweit die Vertretungsmacht.

Im Fall g kann S den Arbeitsvertrag mit dem Heizungsinstallateur ohne Einwilligung seiner Eltern
wirksam kündigen, da er zur Aufhebung des Arbeitsverhältnisses, zu dessen Eingehung er von seinen
Eltern ermächtigt war, unbeschränkt geschäftsfähig ist (§ 113 I 1). Die Ermächtigung zur Eingehung
einer Hilfsarbeitertätigkeit bei einem Heizungsinstallateur gilt als allgemeine Ermächtigung zur Ein-
gehung von Arbeitsverhältnissen derselben Art (§ 113 IV). Das Berufsbild als Hilfsarbeiter ist un-
abhängig davon, ob S diese Tätigkeit in einer Heizungsinstallationsfirma oder in einer Schreinerei aus-
führt. Deshalb kann er das Arbeitsverhältnis bei der Schreinerei selbständig eingehen. Der Beitritt zur
Gewerkschaft dient der Erfüllung der sich für S aus dem Arbeitsverhältnis ergebenden Pflichten, da die
Gewerkschaft für S unmittelbar die Arbeitsbedingungen aushandelt. S kann deshalb selbständig der
Gewerkschaft beitreten.31 Die Ermächtigung deckt jedoch nicht den Abschluss eines Arbeitsvertrags
als Barmixer, da es sich nicht um ein Arbeitsverhältnis derselben Art (§ 113 IV) handelt.32

§ 13 Die Form des Rechtsgeschäfts

Literatur: Armbrüster, Treuwidrigkeit der Berufung auf Formmängel, NJW 2007, 3317; Binder, Ge-
setzliche Form, Formnichtigkeit und Blankett im bürgerlichen Recht, AcP 207 (2007), 155; Blasche,
Notarielle Beurkundung, öffentliche Beglaubigung und Schriftform, JURA 2008, 890; Boczek/Lührs,
Beurkundung und Beglaubigung, JuS 2020, 916; Funke/Quarch, Ersetzung der Schriftform durch elek-
tronische Form, NJW 2022, 569; Hennemann/Nemeczek, Die Formbedürftigkeit von Vertragsände-
rungen gemäß § 311b Abs. 1 BGB, ZGS 2011, 157; Lützen, „Schriftlich“ und „Schriftform“ – der un-
bekannte Unterschied, NJW 2012, 1627; Lunk/Seidler, Neue Formvorschriften für Anzeigen und
Erklärungen – (ungewollte?) Auswirkungen im Arbeitsrecht, NJW 2016, 2153; Maier-Reimer, Vorwir-

31 Str.; vgl. Gilles/Westphal JuS 1981, 899 (901) mwN.
32 Brox/Rüthers/Henssler ArbR Rn. 184.


